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 Auszug aus dem Protokoll der Bau-, Planungs- und Umweltkommission 

 
 Sitzung Nr. 6          vom 05. August 2024 kde          Beschluss Nr. 58 

Werkhof Ersatz Wischmaschine Inv. Nr. 51 Jg. 2015 
Kreditbewilligung Budget 2025 

1 Ausgangslage 

1.1 Die Wischmaschine Inv. Nr. 51 steht täglich im Einsatz. Die Maschine weist aufgrund 

der hohen Beanspruchung durch den täglichen Einsatz starke Verschleisserscheinun-

gen auf. Die Wischmaschine hat einen jährlichen Durchschnitt von aufgenommenem 

Wischgut von 98 Tonnen, und hat 11'620.00 Betriebsstunden. Gemäss Herstelleran-

gaben wird im kommunalen Bereich empfohlen die Kehrmaschine nach spätestens 

10'000.00 Betriebsstunden zu ersetzten. 

Die letzten zwei Jahre kumulierten sich die Unterhaltskosten auf CHF 34'000.-, für die 

nächsten zwei Jahre ist mit Unterhaltskosten von CHF 45'000.-, Tendenz steigend, zu 

rechen. Die Wischmaschine benötigt spätestens 2026 eine Generalüberholung. Die 

Kosten der Generalüberholung belaufen sich auf CHF 20’000-. Exkl. der jährlichen 

Unterhaltskosten. 

2 Erwägungen der Baudirektion 

2.1 Die Wischmaschine Inv. Nr. 51 soll ersetzt werden. Die Anschaffungskosten für eine 

neuen Wischmaschine sehen Stand heute wie folgt aus: 

Verbrenner:  CHF 180'000.00.- 

Elektro: CHF 295'000.00.- inkl. Elektroinstallation am Gebäude 

2.2 Für den Werkhof sind beide Varianten technisch möglich. 

2.3 Aus Kostengründen wird die Variante mit Dieselmotor beantragt. 

3 Koordination 

3.1 Die Koordination erfolgt im Rahmen der Budgetberatungen. 

4 Erwägungen der Bau-, Planungs- und Umweltkommission 

4.1 Das Protokoll dieses Beschlusses wird sofort genehmigt. 

4.2 Die Bau-, Planungs- und Umweltkommission unterstützt die Erwägungen der Baudi-

rektion. 

5 Beschluss (6 Ja / 1 Enthaltung) und Anträge an den Gemeinderat 

5.1 Der Ersatz der Wischmaschine Nr. 51 wird genehmigt. 

5.2 Zu Lasten IR 2025, Konto 6154.xxxx.xx, Fuhrpark, wird ein Kredit von CHF 

180'000.00 genehmigt.  
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